
? !

Kurzleitfaden, Wahlraum einrichten, 
Sonderfälle, Ergebnisermittlung, 

Niederschrift

Wahlamt Stadt Nürnberg

Informationen für 
Wahlhelfende bei der 
Kommunalwahl 2026 

- Urnenwahl -



-2-

Hilfe und Unterstützung erhalten Sie hier

Wählerverzeichnis (und Fragen zum Wahlrecht) 	 09 11 / 2 31 33 50 

Wahlvorstandseinteilung (7–18 Uhr)  			   09 11 / 2 31 38 00

Hotline Urnen- und Briefwahl (13–22 Uhr) 	         	   09 11 / 2 31 66 200

Allgemeine Fragen			    				    09 11 / 2 31 28 40

Sollte: 

•	 das Wahllokal nicht aufgeschlossen sein,
•	 ein Wahlhelfer oder eine Wahlhelferin nicht erschienen sein,
•	 das Wahllokal nicht ausreichend oder falsch bestückt (Stimmzettel prüfen!) worden sein oder
•	 eine wichtige Frage aufkommen,

wenden Sie sich an das Wahlamt! 

Die Telefonnummern sind auch im Internet abrufbar: https://wahlhelfende.nuernberg.de
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„Wie geht ...?“ – 
Oberbürgermeister–Stichwahl im Überblick

Ergebnisermittlung ab 18 Uhr

Kurze Schulungsvideos zur Urnen- 
und Briefwahl, eine Muster-Nieder-

schrift und viele andere  
Informationen finden Sie unter 

https://go.nuernberg.de/
wahlen-schulungsunter-

lagen

Sortieren/
Zählen

Stimmzettel, über die 
Beschluss gefasst wer-
den muss, erhalten einen 
Beschlussaufkleber. Sollten 
diese ausgehen, wird der 
Beschluss auf der Rückseite 
vermerkt.

Arbeitsgruppe A
Beisitzende

Arbeitsgruppe B
Schriftführende

Arbeitsgruppe C
Wahlvorstehende

Zählen Zählen

Ablauf bis 18 Uhr
1. Wahlraum einrichten 2. Wahlbenachrichtigung prüfen 

und Stimmzettel ausgeben
3. Wahlvorgang in Wahlkabine

4. Prüfung der Wahlberechtigung 
im Wählerverzeichnis

5. Wahlurnen freigeben, Wäh-
ler wirft Stimmzettel ein

Wahlwillige müssen zurückgewiesen werden, wenn ...
•	 sie nicht im Wählerverzeichnis vermerkt sind und keinen Wahlschein besitzen.
•	 die Identität der Person nicht feststellbar ist. 
•	 die Person keinen Wahlschein vorlegt, obwohl im Wählerverzeichnis ein „W“ eingetragen ist. 
•	 die Person bereits im Wählerverzeichnis abgehakt ist.
•	 ein Stimmzettel außerhalb der Wahlkabine gekennzeichnet oder gefaltet wurde. 
•	 (für den Wahlvorstand sichtbar) in der Wahlkabine fotographiert oder gefilmt wurde.
•	 die Person einen Stimmzettel abgeben will, bei welchem die Stimmabgabe erkennbar ist, oder der mit einem das 

Wahlgeheimnis gefährdenden Kennzeichen versehen ist. 
•	 wenn die Person mehrere Stimmzettel oder einen nicht amtlich hergestellten Stimmzettel oder weitere Gegenstände 

in die Wahlurne werfen will.

6. Abhaken im Wähler-
verzeichnis 



W















W













Stapelbildung

A) gültige 
Stimmzettel der 
Oberbürgermeis-
ter-Stichwahl, 
geordnet nach 
Wahlvorschlägen 

C) leere Stimmzettel der Oberbürgermeister-
Stichwahl (nicht gekennzeichnet)

B) Stimmzettel 
der Oberbürger-
meister-Stich-
wahl, die Anlass 
zu Bedenken 
geben

Tür
44

43 42 42 42

41

45

X

X

X?

Niederschrift und Schnellmeldung

0911-231-3980 oder 
0800-0911-231
Das Prüfkennzeichen für die 
Durchgabe finden Sie oben auf 
dem Schnellmeldeformular!

Annahmestellen und Aufräumen

Die Oberbürgermeister-

Stichwahl folgt dem 

gleichen Ablauf wie die 

Oberbürgermeisterwahl!

Samstag 21.03.2026
Die Wahlvorstehenden holen die 

Unterlagen im Wahlamt ab

Sonntag 22.03.2026

Ab 7.30 Uhr: 
Treffen des Wahlvorstands im 

Wahllokal

8 Uhr: 
Öffnung des Wahllokals

8-18 Uhr:

•  Wahlhandlung

•  Entgegennahme der roten  
Wahlbriefe für den 
Partner-Briefwahlbezirk 
BIS ca.14 Uhr

•  Abholung und Übergabe der 
roten Wahlbriefe durch den  
Partner-Briefwahlbezirk 
AB ca.15 Uhr

Ab 18 Uhr: 
Ergebnisfeststellung

•  Stimmabgabevermerke und  
eingenommene Wahlscheine 
zählen

•  Stapelbildung

•  Prüfen und Zählen

•  Schnellmeldung durchgeben 
und Niederschrift ausfüllen

•  Unterlagen zur zugeteilten  
Annahmestelle bringen
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„Wie geht...?“ –  
Wahllokal einrichten

1
Tür

44

43 42 42 42

41

45

Stimmzettelausgabe1

2 Wahlkabinen

3 Wahlberechtigung prüfen / 
Stimmabgabevermerk

4 Stimmabgabe / Wahlurne

5 Eingang / Ausgang

2
Tische so platzieren, dass sich 
Laufwege nicht unnötig kreuzen

Tür

Jeweils eine Wahlkabine pro Tisch 
aufstellen

Zwischen den Wahlkabinen den 
Abstand einhalten

Wahlberechtigte bewegen sich 
im Wahlraum in eine Richtung 
(Einbahnstraße)

3
Die Wahlbekanntmachung, die 
Musterstimmzettel, die Nummer 
des Wahllokals, die Wegweiser zum 
Wahllokal und ggf. die Bekanntma-
chung zur repräsentativen Wahlsta-
tistik werden im Wahllokal und da-
vor gut sichtbar angebracht.
Achten Sie darauf, dass keine Wahl-
propaganda im Gebäude oder vor 
dessen unmittelbarem Zugang an-
gebracht ist. Andernfalls entfer-
nen Sie die Wahlpropaganda.
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„Wer ist ...?“ –  
Brief- und Urnenwahlvorstand als Team

=
Der Ihrem UrnenwahlbezirkUrnenwahlbezirk zugehörige Partner-BriefwahlbezirkBriefwahlbezirk befindet sich üblicherwei-
se im gleichen Gebäude. Welcher Bezirk das ist und in welchem Raum dieser unterge-
bracht ist, steht auf dem Aufkleber auf Ihrer Materialtasche.

Wenn Sie als Urnenwahlvorstand Ihre Materialien am Sonntagmorgen abholen, nehmen 
Sie auch das Material und die leere rote Wahlurne für Ihren Partner-Briefwahlvorstand mit 
in Ihren Wahlraum und deponieren diese hinter oder neben sich am Tisch des Wahlvorste-
hers bzw. der Wahlvorsteherin.
Diese Urne und das zugehörige Material dürfen von Ihnen tagsüber nicht für die Urnen-
wahl verwendet werden.

Hotline  
Urnen- und Briefwahl (13–22 Uhr) 
09 11 / 2 31 66 200

Allgemeine Fragen 
09 11 / 2 31 28 40

Ab etwa 15 Uhr trifft Ihr Partner-Briefwahlvorstand ein. Er sucht zunächst seinen eigenen 
Auszählungsraum auf und kommt dann zum Urnenwahlvorstand, um seine Materialien 
und die Postkisten mit den Wahlbriefen abzuholen.
Bitte unterstützen Sie Ihre Kolleginnen und Kollegen.

Das Nürnberger Stadtgebiet ist in 363 deckungsgleiche Urnen- und Briefwahlbezirke untergliedert. Diesen Umstand hat 
sich das Wahlamt zu Nutze gemacht: So erfolgt die Briefwahlauszählung entsprechend der Urnenwahl nun auch über-
wiegend in Schulgebäuden.
Anders als früher können wir nun auch die Briefwahlvorstände möglichst wohnortnah einteilen.
Und: Dadurch, dass auch die Briefwahl überwiegend in Klassenzimmern ausgezählt wird, ist der ganze Ablauf weitaus 
stressfreier als früher in der großen Messehalle!

Zwischen 8 und 14 Uhr werden dem Urnenwahlvorstand vom Wahlamt versiegelte Post-
kisten mit Wahlbriefen geliefert. Diese nehmen Sie bitte in Ihrem Wahlraum in Verwah-
rung und beaufsichtigen sie bis zum Eintreffen des Partner-Briefwahlvorstands sorgfältig!
Bitte Beachten: Wahlbriefe mit den ausgefüllten Briefwahlunterlagen (im roten Wahl-
briefumschlag) darf der Wahlvorstand von Wahlberechtigten nicht (!) entgegennehmen. 
Die betreffende Person ist darauf hinzuweisen, dass sie den Wahlbrief im Wahlamt bis 18 
Uhr selbst abgeben kann. Wenn das zeitlich nicht mehr geht, dann kann die Person gegen 
Abgabe des Wahlscheins und Aushändigung eines neuen Stimmzettels auch persönlich in 
einem Wahlraum des Wahlgebäudes wählen (und wird dadurch zur Urnenwählerin bzw. 
zum Urnenwähler).
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„Was tun, wenn ...?“ – 
Besonderheiten bei der Wahlhandlung

Eine Person kommt mit 
einem Wahlbrief?

Der Wahlbrief kann bis 18 Uhr beim Wahlamt abgegeben 
werden.

Die wahlberechtigte Person kann in einem Urnenwahllokal 
den Wahlbrief öffnen und den Wahlschein entnehmen. Der 
rote Wahlbrief und das darin enthaltene Kuvert mit dem Stimmzettel 
verbleiben bei ihr. Die Person erhält einen neuen Stimmzettel. 
Vorgehen wie bei Punkt 2.

ODER

3

Eine Person kann  
keine  
Wahlbenachrichtigung 
vorlegen?

Die Stimmabgabe kann nach Vorlage eines amtlichen 
Dokuments mit Lichtbild erfolgen, sofern die Person 
auch im Wählerverzeichnis steht und dort kein Sperrver-
merk „W“ eingetragen ist.

1
Eine Person kommt mit 
einem Wahlschein?

Die Stimmabgabe kann nach Vorlage eines amtlichen 
Dokuments mit Lichtbild erfolgen.

Nach der Stimmabgabe wird der Wahlschein einbehalten. Die abgegebe-
nen Wahlscheine sind streng getrennt von den Wahlscheinen zu verwah-
ren, die von beschlussmäßig zurückgewiesenen bzw. zugelassenen Wäh-
lenden einbehalten wurden.2

Eine Person benötigt Hilfe 
beim Wählen?

4

Eine Person, die Hilfe bei der Stimmabgabe benötigt, bestimmt 
hierzu eine andere Person (z. B. eine Begleitperson oder ein 
Mitglied des Wahlvorstands). Die Hilfsperson muss nicht 
zwingend wahlberechtigt sein. Der Umfang der Hilfe hat 
sich auf eine „technische“ Hilfestellung für einzelne Tä-
tigkeiten zu beschränken (z.B. Kennzeichnen oder  
Einwerfen des Stimmzettels). 
Die Hilfsperson darf die zu unterstützende Person in ihrer Wahl-
entscheidung nicht beeinflussen und muss geheim halten, was sie bei 
der Hilfestellung erfahren hat.

Eine Besonderheit der Kommunalwahl ist, dass es für eine eventuelle Stichwahl keinen erneuten Versand der 
Wahlbenachrichtigung gibt. 
Bitte geben Sie den Wählenden deshalb die Wahlbenachrichtigung nach der Prüfung wieder mit.
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„Was tun, wenn...?“ – 
Zurückweisungsgründe

2
Wahlwillige Personen sind zurückzuweisen, wenn sie sich auf 
Verlangen des Wahlvorstandes nicht ausweisen können oder 
die zur Feststellung der Identität erforderlichen Mitwirkungs-
handlungen verweigern.

X

Wahlwillige Personen sind zurückzuweisen, wenn sie nicht im 
Wählerverzeichnis eingetragen sind oder keinen gültigen 
Wahlschein haben oder wenn sie im Wählerverzeichnis ge-
sperrt sind.1 

W













X X

3 Wahlwillige Personen sind zurückzuweisen, wenn sie keinen 
Wahlschein vorlegen, obwohl im Wählerverzeichnis ein 
„W“ eingetragen ist. X



W













4 Wahlwillige Personen sind zurückzuweisen, wenn sie 
im Wählerverzeichnis bereits abgehakt sind.



W













7
Wahlwillige Personen sind zurückzuweisen, wenn sie in der 
Wahlkabine filmen oder fotografieren.

es kann ein neuer Stimmzettel ausgegeben werden

6
Wahlwillige Personen sind zurückzuweisen, wenn sie einen 
Stimmzettel so falten, dass die Stimmabgabe erkennbar ist, 
oder den Stimmzettel anderweitig kennzeichnen.

es kann ein neuer Stimmzettel ausgegeben werden

pfui

Wahlwillige Personen sind zurückzuweisen, wenn sie einen 
Stimmzettel außerhalb der Wahlzelle kennzeichnen oder 
falten.5

243 Nord

es kann ein neuer Stimmzettel ausgegeben werden

8
Wahlwillige Personen sind zurückzuweisen, wenn sie mehre-
re gleichartige oder nicht amtlich hergestellte Stimmzettel 
oder weitere Gegenstände in die Wahlurne werfen wollen.

es kann ein neuer Stimmzettel ausgegeben werden
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„Wie geht ...?“ –  Auszählung  
Oberbürgermeister-Stichwahl

Der Schriftführer/die Schriftführerin
zählt Stimmabgabevermerke in
Spalte „OBS“ im Wählerverzeichnis

Ermittlung der Zahl der Wählenden

Der Wahlvorsteher/die Wahlvorste-
herin zählt die eingenommenen 
Wahlscheine 

Ermittlung der Zahl der Wählen-
den mit Wahlschein



W













3a 3b

A) gültige Stimmzettel, 
geordnet nach Wahlvor-
schlägen 

kleine
Stimmzettel

große
Stimmzettel

C) Stimmzettel, die 
Anlass zu Bedenken 
geben

Gültig ist die Stimmabgabe bei eindeutiger  
Kennzeichnung durch:

•  Ankreuzen, Umranden des Kreises, Kennzeichnung des 		
	 Feldes

•  Sonstiges Zeichen im Kreis, z.B. Haken, Punkt, Doppelkreis 	
	 und ähnliche (Achtung: keine verbotenen Zeichen!)

•  Unterstreichen der Partei oder des Bewerbers/der Bewerberin

Ungültig ist die Stimmabgabe, wenn der Stimmzettel:

•  den Willen der abstimmenden Person nicht zweifelsfrei  
	 erkennen lässt.

•  nicht amtlich hergestellt ist.

•  keine positive Kennzeichnung für eine Partei oder Person 
	 enthält.

•  ein besonderes Merkmal, einen Zusatz oder Vorbehalt enthält.

•  durchgestrichen oder durchgerissen ist.

•  der Stimmzettel leer (ohne Kennzeichnung) abgegeben 
	 wurde.

Sortieren der Stimmzettel3c

Unbenutzte Stimmzettel wegräumen1

Eintragung in die  
Niederschrift.

Eintragung in die  
Niederschrift.

Zählen der Stimmzettel getrennt nach Wahlvorschlägen4

2 Entleeren der Urne
3 Ermittlung der Zahl der Wählenden und Sortieren der Stimmzettel

5 Ausfüllen der Niederschrift
6 Bekanntgabe des Wahlergebnisses
7 Ausfüllen der Schnellmeldung und telefonische Durchgabe an das Wahlamt
8 Unterschreiben der Niederschrift
9 Zusammenstellen der Überbringertasche

10 Überbringertasche zur zugewiesenen Annahmestelle bringen

B) leere Stimmzettel

x x

x
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„Was tun, wenn ...?“ – 
 Stimmzettel die Anlass zu Bedenken geben

Bitte beachten Sie: 
Sie als Wahlvorstand sind ein eigenständiges Wahlorgan, das durch Abstimmung gemeinsame Entscheidungen trifft, z.B. 
wenn nicht eindeutig ist, ob eine Stimme gültig ist oder nicht. Bei Stimmengleichheit gibt dabei die Stimme der 
bzw. des Wahlvorstehenden den Ausschlag. Entsprechend entscheiden SIE im Rahmen der rechtlichen Vorgaben, 
welche Stimmen gültig sind. Wie in unklaren Situationen zu verfahren ist, zeigen folgende Beispiele:

Tilgung des Kreuzes bei Kandidat A und setzen eines Kreuzes bei 
Kandidat B

Stimme ist gültig, da der Wählerwille eindeutig erkennbar ist.

Beschluss: ja → Stapel C1
2 Kreis bei Kandidat A und anderen Kandidaten durchgestrichen

Stimme ist gültig, da der Wählerwille eindeutig erkennbar ist.

Beschluss: ja → Stapel C

3 Kandidat A und Kandidat B angekreuzt

Stimme ist ungültig, da der Wählerwille nicht eindeutig erkennbar ist.

Beschluss: ja → Stapel C

4 Fragezeichen bei Kandidat A gesetzt

Stimme ist ungültig, da der Wählerwille nicht eindeutig erkennbar ist.

Beschluss: ja → Stapel C

6 Kandidat B angekreuzt aber handschriftliche Bemerkungen ergänzt

Stimme ist ungültig, da der Stimmzettel einen Zusatz oder Vorbehalt enthält

Beschluss: ja → Stapel C

7
Auf den Stimmzettel wurde eine Bemerkung geschrieben

Stimme ist ungültig, da Zusätze oder Vorbehalte auf dem Stimmzettel nicht 
erlaubt sind. Auch verfassungsfeindliche Symbole sind grundsätzlich verboten.

Beschluss: ja → Stapel C

5
Stimmzettel ist vollständig durchgestrichen

Stimme ist ungültig, weil Streichen allein reicht nicht. Der Wählerwille ist nicht 
zweifelsfrei erkennbar

Beschluss: ja → Stapel C

xx

xx

?

x
ich

 mag
 eig
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war 
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„Wie geht ...?“ –  
Übertrag in die Schnellmeldung

Telefon: 0911-231-3980 oder 0800-0911-231

Das Prüfkennzeichen für die Durchgabe finden Sie 

oben auf dem Schnellmeldeformular!

Das Ergebnis wird aus dem gesamten Abschnitt 4 in das Formular Schnellmeldung übertragen.
Der Wahlvorsteher/die Wahlvorsteherin unterschreibt die Schnellmeldung, die sofort dem Wahlamt telefonisch 
durchgegeben wird. 

Winter Sommer
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„Wie geht ...?“ – 
Ausfüllen der Niederschrift

Anwesenheit und Beschlussfähigkeit des Wahlvorstands
Während der Abstimmung von 8 bis 18 Uhr müssen immer mindestens 3 Mitglieder des Wahlvorstands anwesend 
sein, darunter der Wahlvorsteher/die Wahlvorsteherin und der Schriftführer/die Schriftführerin oder deren Stellvertretun-
gen sowie mindestens ein Beisitzer/eine Beisitzerin. 
Bei der Ermittlung und Feststellung des Ergebnisses ab 18 Uhr sollten alle Mitglieder des Wahlvorstands anwesend 
sein, darunter der Wahlvorsteher/die Wahlvorsteherin und der Schriftführer/die Schriftführerin oder deren Stellvertretun-
gen sowie mindestens 1 Beisitzer/Beisitzerinnen.

Unter Punkt 3.2 der Niederschrift erfolgt der Hin-
weis, dass die Angaben zu den Wahlberechtigten 
aus der Beurkundung über den Abschluss des Wäh-
lerverzeichnisses als Werte A1, A2 und A1 + A2 in 
Abschnitt 4 der Niederschrift zu übernehmen sind.

Unter Punkt 3.3 der Niederschrift wird die Zahl der Wählen-
den ermittelt (=B in Abschnitt 4).
Dazu werden



W













Die Zahl der Abstimmungsvermerk in der Spal-
te „Stimmabgabe OBS im Wählerverzeichnis (Kenn-
buchstabe B1) und

1

die Zahl der eventuell eingenommener Wahlscheine 
(Kennbuchtsabe B2) gezählt und

2

Sodann werden die Stimmzettel gezählt. Die Zahl 
der Wählenden muss der Zahl der Stimmzettel ent-
sprechen!

4

zur Zahl der Wählenden (Kennbuchstabe B) zusam-
mengezählt.

3

4

1 2

3

Ist das Wahllokal eingerichtet, kann der Schriftführer/die Schriftführerin bzw. deren Stellvertretung 
beginnen, die Niederschrift auszufüllen.

Wenn sich der Wahlvorstand an die Niederschrift hält, kann nichts passieren. Dort ist genau 
beschrieben, was der Reihe nach zu machen ist.
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„Wie geht ...?“ – 
noch: Ausfüllen der Niederschrift

Wichtig!
Zum Abschluss müssen alle Wahlhelfer/Wahlhelferinnen die  
Niederschriften unterschreiben.

Sollten Unterschriften vergessen worden sein, müssen wir 
die betroffenen Wahlhelfenden leider in den folgenden Ta-
gen ins Wahlamt bestellen, um die Unterschrift nachtragen 
zu lassen.

Die unter Punkt 3.2 und 3.3 ermittelten Zahlen werden 
auch unter Punkt 4 eingetragen, und zwar wie folgt:

•  in Zeile B die Zahl der Stimmzettel (aus Punkt 3.3, 
	 Zeile c)

•  in Zeile B1 die Wählenden laut Stimmabgabevermerk 
	 im Wählerverzeichnis (aus Punkt 3.3, Zeile a)

•  in Zeile B2 die Wählenden mit Wahlschein (aus Punkt 
	 3.3, Zeile b)
Die Angaben aus der Beurkundung des Wählerverzeichnisses (Deckblatt) werden unter A1, A2 und A1 + 
A2 eingetragen.

Der Schriftführer/die Schriftführerin oder deren Stellvertretung 
trägt unter Punkt 4 der Niederschrift folgende Angaben ein:

•  unter D die gültigen Stimmen insgesamt,

•  unter C die ungültigen Stimmen,

•  unter E die Summe der abgegebenen Stimmen und

•  unter D01 bis D02 die gültigen Stimmen pro Kandidat

Dieses ermittelte Ergebnis wird in die Schnellmeldung übertragen und 
schnellstmöglich dem Wahlamt mitgeteilt
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„Was sind ...?“ – 
Dezentrale Annahmestellen

Sowohl Urnen- als auch Briefwahlvorstände geben ihre Wahlunterlagen direkt nach der abgeschlossenen Stimmenaus-
zählung in nahegelegenen Annahmestellen ab. Neben dem Wahlamt gibt es acht weitere Dezentrale Annahmestellen, 
verteilt über das Stadtgebiet. Vor allem Wahlvorstände aus den städtischen Randgebieten profitieren nun von kürzeren 
Wegen. Zudem haben sich die Wartezeiten für die Abgabe der Unterlagen deutlich reduziert. 
Das Vorgehen ist wie folgt:

3. Überbringertasche zur Annahmestelle bringen
Ein Mitglied des Wahlvorstands bringt die vollständig gepackte Überbringertasche zur 
korrekten Annahmestelle. Dort erfolgt eine erneute Prüfung der Unterlagen auf Vollstän-
digkeit.

1. Überbringertasche vollständig packen
Nach Abschluss der Auszählung ordnen und verpacken Sie Ihre Unterlagen wie gewohnt 
und stellen die Überbringertasche unbedingt  
vollständig zusammen. Andernfalls kann die Tasche nicht abgegeben werden.

Schule Am Thoner Espan 10 Berufsschule Wieselerstr. 3 Schule Scharrerstr. 33

Schule Bertolt-Brecht-Straße 39 Schule Beckmannstr. 2 Schule Herriedenerstr. 29

Schule Hummelsteiner Weg 25 Schule Sielstraße 17 Wahlamt Unschlittplatz 7a

2. Ihre Annahmestelle finden

Auf der Überbringertasche ist der Standort der Dezentralen Annahmestelle aufgeklebt, 
die für ihren Stimmbezirk zuständig ist.
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„Wo ist ...?“ – 
Zusammenstellen der Wahlunterlagen

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und wünschen 

Ihnen einen erfolgreichen Wahltag!

                                 – Ihr Wahlamt –

Nach Abschluss der Auszählungen muss die Urne gepackt werden. Die Materialien werden gemäß 
der Niederschrift in Päckchen verpackt. Dazu werden die beiliegenden vorbereiteten Kuverts und das 
Packpapier sowie die Siegelmarken verwendet. 

Gepackt und entsprechend beschriftet werden:

•  gültige Stimmzettel, 

•  ungekennzeichnete Stimmzettel und 

•  unbenutzte Stimmzettel (am besten einfach im Karton lassen).

So nicht: Sondern so:

Nach Ende der Auszählung der muss die Überbringertasche zusammengestellt und von einem Mitglied des 
Wahlvorstands in die für Sie relevante Annahmestelle gebracht werden. 

In der Tasche muss enthalten sein:

•  die Wahlniederschrift,
•  das Schnellmeldeformular,
•  das Wählerverzeichnis,
•  die Anwesenheitsbestätigung und, sofern angefallen:

•  jeweils alle beschlussmäßig behandelten Stimmzettel,
•  jeweils alle eingenommene Wahlscheine und
•  jeweils Niederschrift über besondere Vorkommnisse.
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Hier ist Platz für Ihre Notizen



Informationen im Internet

www.wahlen.nuernberg.de
Dort stehen Ihnen zur Verfügung:
•	 Schulungsvideos

•	 Musterniederschriften

•	 Gesetzestexte

•	 weitere Informationen
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